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Big Data & Co – Neue Heraus-
forderungen f�r das Informationsrecht

Seit einiger Zeit macht das Stichwort von der
‚Industrie 4.0‘ die Runde. Es soll die erheb-
lichen Ver�nderungen der Produktionstechnik
und der Arbeitsbedingungen durch ‚smarte‘,
intelligente und sich selbst steuernde Industrie-
anlagen kennzeichnen. Dieser Kunstbegriff
von der ‚Industrie 4.0‘ erinnert daran, dass Ar-
thur Kaufmann schon 1972 in seiner Schrift
‚Rechtsphilosophie im Wandel‘ vom bevorste-
henden kybernetischen „Vierten Zeitalter‘‘ ge-
sprochen hatte, und 1985 mit Blick auf den
Computer von einer ‚Zeitenwende‘.

Kaufmann h�tte sich im Traum nicht vorstel-
len kçnnen, wie sich die Dinge inzwischen

entwickelt haben. Schon 1966 hatte
Karl Steinbuch erkannt: „Es wird
in wenigen Jahrzehnten kaum mehr
Industrieprodukte geben, in welche
die Computer nicht hineingewoben
sind.‘‘ Noch vision�rer sind die Bei-
tr�ge in dem von Arthur Brehmer
1910 herausgegebenen, schçn illus-
trierten Band ‚Die Welt in 100 Jah-

ren‘. Dort heißt es: „�berall ist man i.V. m.
allem und jedem‘‘ und die Nachrichten aus
aller Welt w�rden durch „ein weitangelegtes
System drahtloser Telegraphie vermittelt, an
welches jedes private Haus angeschlossen‘‘
ist. Es wurde vorhergesehen, dass „jedermann
sein eigenes Taschentelephon haben (wird),
durch welches er sich, mit wem er will, wird
verbinden kçnnen, einerlei, wo er auch ist‘‘, so
dass „die B�rger dieser Zeit . . . �berall mit ih-
ren drahtlosen Empf�ngern herumgehen, der
irgendwo, im Hut oder anderswo angebracht
sein wird‘‘. Dadurch kçnnten nicht nur Mo-
narchen, Beamte und Direktoren „ihre Ge-
sch�fte erledigen, wo immer sie sind‘‘. Dieses
Zeitalter, indem wir uns ja inzwischen befin-
den, w�rde „zu einem großartigen, unglaubli-
chen‘‘ werden.
Das „Internet der Dinge‘‘, wohl erstmals von
Schoenberger in Forbes Magazin 2002 be-
schrieben und bei uns ab 2003 besonders von
Friedemann Mattern unter dem Begriff des
‚Ubiquitous Computing‘ bekannt gemacht,
wird Realit�t. Einen Hut – wie noch 1910 – tra-
gen wir heute zwar selten. Daf�r setzen Life-
logger einen Helm mit Kamera auf, um ihr Le-
ben digital zu archivieren und das soziale Netz
daran teilhaben zu lassen. Wenn der Lifelogger
seinen Lebensstil radikal �ndert, wird er bei
Google dank des Rechtsanspruches, vergessen
zu werden, Spuren �ber die Vergangenheit ver-
wischen wollen. Mçglicherweise wird ihn eine
hiddenfromgoogle-Seite dann erst Recht in das
Licht der neugierigen �ffentlichkeit zerren.

Man sieht, die neue Welt ist „unglaublich‘‘,
aber nicht immer „großartig‘‘.

Die noch weitgehend unreguliert durch Flugsi-
cherheits- und Persçnlichkeitsrecht �ber uns
schwebenden Quadrocopter mit ihren Video-
kameras bringen phantastische Landschafts-
und Sportvideos ins Netz. Vielleicht verfolgen
sie uns aber auch im Leitstrahl unserer ‚con-
nected cars‘, deren Fahrkomfort und -sicher-
heit uns begeistert. Beobachten werden uns
demn�chst auch die Nutzer von Datenbrillen.
Wenn uns ein Google Glass-Tr�ger, der uns im
Zug gegen�bersitzt, freundlich angrinst, dann
wird er vielleicht seine Videoaufzeichnung mit

einer Bilderkennungssoftware abgeglichen ha-
ben und mehr �ber uns wissen, als uns lieb ist.
�PNV, Deutsche Bahn und Lufthansa werden
sich deshalb rechtzeitig �berlegen m�ssen, ob
sie von ihrem Hausrecht Gebrauch machen
und – wie schon etliche Airlines und Kinos –
die Datenbrille mit h�bschen Piktogrammen
verbieten oder placeavoider als technisches
Gegenmittel einsetzen.
Heute erscheint es gewagter als 1910, vorher-
zusagen, wie „Die Welt in 100 Jahren‘‘ aus-
sieht. Wer h�tte sich vor wenigen Monaten vor-
stellen kçnnen, dass sich die US-Armee mit
3D-Druckern Gefechtskçpfe, menschliche
Haut f�r Verwundete und Lebensmittel her-
stellt. Phantasie bençtigt man auch, um sich
Einsatzmçglichkeiten der iBeacon-Technolo-
gie auszumalen.
Die weitere IT-Entwicklung wird wie jede in-
dustrielle Revolution gewaltige gesellschaftli-
che Auswirkungen haben. Wieder sind die Ju-
ristinnen und Juristen gefordert, die mit gesell-
schaftlichen Umbr�chen einhergehenden Kon-
flikte zu regulieren und zu entscheiden. Davon
gibt es zahlreiche. Ein Blick in den Tagungs-
band der diesj�hrigen 15. DSRI-Herbstakade-
mie beim Mainzer Medieninstitut zeigt das ge-
waltige Spektrum aktueller Rechtsfragen, die
den neuen Technologien und Gesch�ftsmodel-
len folgen. Big Data, Drohnen, iBeacon, NFC,
3D-Drucker, Connected Cars, Smart TV,
Smart Grid, Rechtsverletzung beim Streaming,
offenes WLAN und die Erschçpfung beim
Hçrbuchvertrieb sind nur wenige Stichworte
aus dem Inhaltsverzeichnis.
Wir stehen gerade erst am Anfang des ‚Vierten
Zeitalters‘. Wohin es uns noch f�hrend wird, ist
angesichts der Dynamik der IT-Entwicklung
kaum auszudenken.
Es bleibt spannend f�r die Informationsrechtler
Eine schçne neue Welt w�nscht
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